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Vereinbarung für Jugendliche unter 18 Jahren 
 

Teilnahme an allgemeinen Trainings und Touren des Wasserfahrvereins Zürich  

• Jugendliche (unter 18 Jahren) dürfen an allgemeinen Trainings (z.B. am Donnerstagabend) und 
an Touren des Wasserfahrvereins Zürich teilnehmen, sofern sie  
– reguläre Teilnehmer eines WVZ-Jugendtrainings sind,  
– grundsätzlich in der Lage sind, auf sich selber aufzupassen, und 
– WVZ-Mitglied sind. 
Für ihre Sicherheit sind sie dabei – wie die Erwachsenen – primär selber verantwortlich. 

• Im Gegensatz zu Jugendtrainings richten sich Vereinstrainings in erster Linie an erwachsene 
Paddler. Jugendliche Teilnehmer sollen deshalb bei der Verwendung von Bootsmaterial des 
Vereins mit den erwachsenen Paddlern nicht in Konkurrenz treten, sondern private oder selten 
genutzte Boote (z.B. Slalomboote) verwenden. 

• Bevor ein Jugendlicher an Vereinstrainings und -touren teilnehmen kann, bestätigt ein Jugend-
trainer, dass die paddeltechnischen Fähigkeiten des Jugendlichen (inkl. des Einschätzens von Ge-
fahren) ausreichen, damit er weder sich noch andere in Gefahr bringt. 

• Im Rahmen von Vereinstrainings und -touren dürfen Jugendliche weder Alkohol noch Raucher-
waren konsumieren. 

• Wenn ein Jugendlicher von einem Übergriff betroffen ist oder dies bei einem anderen Jugendli-
chen vermutet, wendet er sich unverzüglich an einen Jugendtrainier, an den Chef Jugend des 
WVZ oder an ein anderes WVZ-Vorstandsmitglied.  

• Anlässlich von Touren und anderen Veranstaltungen können Kosten für Transport, Unterkunft 
und Verpflegung anfallen, die nicht vom WVZ übernommen werden. Jeder Jugendliche sorgt 
dafür, dass er anlässlich der Veranstaltung genügend Bargeld bei sich hat. 

• Dieses Dokument wird vom Jugendlichen, seinen Eltern und einem Jugendtrainer unterschrie-
ben. Anschließend wird es dem Chef Jugend übergeben und von diesem verwaltet. 

 

 

Jugendlicher 
 
Vorname, Name: 
 
Ort, Datum: Unterschrift: 
 
 
Jugendtrainer 
 
Vorname, Name: 
 
Ort, Datum: Unterschrift: 
 
 
Eltern bzw. Erziehungsberichtigte 
 
Vorname, Name: 
 
Ort, Datum: Unterschrift: 
 


